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Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB - §§ 8 und 11 BauNVO)

SO - Sondergebiet Fachmarktzentrum

GE - Gewerbegebiet

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB - § 16 ff. BauNVO)

Grundflächenzahl als Höchstmaß

Gebäudehöhe als Mindestmaß

Gebäudehöhe als Höchstmaß

GRZ

GH min.

GH max.

Maximale Höhe von NebenanlagenH max.

Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB - § 23 BauNVO)

Baugrenze

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenverkehrsflächen

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (öffentlicher Fuß- und Radweg)

Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

öffentliche Grünflächen

private Grünflächen

Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25a BauGB)

mit Geh- und Fahrrechten zur Brückenunterhaltung zugunsten des Straßenbaulastträgers zu
belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

mit Leitungsrechten zugunsten des Entwässerungsbetriebes zu belastende Flächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

F 1/F 2

L 1

Straßenverkehrsflächen auf Brückenbauwerken

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (öffentlicher Fuß- und Radweg auf
Brückenbauwerken)

Straßenbegrenzungslinie, auch gegenüber Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Maßnahmenfläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und LandschaftM1

Anpflanzungen von Bäumen

Private Verkehrsflächen

Private Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (Treppenanlage)Treppe

Geschossfläche als HöchstmaßGF max.

Schema Nutzungsschablone GE

Schema Nutzungsschablone SO

1209/4

1281

A Textliche FestsetzungenLegende

Planzeichnung

A 1 Art der baulichen Nutzung

A 1.1 Sondergebiet "Fachmarktzentrum" (§ 11 BauNVO)

A 1.1.1 Zweckbestimmung

Das Sondergebiet dient der Unterbringung eines Fachmarktzentrums mit klein- und großflächigen

Einzelhandelsbetrieben sowie von Gastronomiebetrieben und ergänzenden, untergeordneten

Nutzungen.

A 1.1.2 Einzelhandelsbetriebe

A 1.1.2.1 Im Sondergebiet „Fachmarktzentrum“ sind Einzelhandelsbetriebe mit den unter A 1.1.2.3 und
A1.1.2.4 genannten Sortimenten allgemein zulässig, sofern die festgesetzten 
Verkaufsflächenzahlen eingehalten werden.

Die maximale Verkaufsflächenzahl (VKFZ max) gibt an, wie viel Quadratmeter Verkaufsfläche je
Quadratmeter Baugrundstücksfläche maximal zulässig ist.

Die sortimentsbezogene Verkaufsflächenzahl (VKFZ Sortiment) gibt an, wie viel Quadratmeter 
Verkaufsfläche (VKF) des jeweiligen Sortiments je Quadratmeter Baugrundstücksfläche maximal
zulässig ist.

Das maßgebliche Baugrundstück SO (Sondergebiet inklusive privater Verkehrsflächen ohne private
Grünflächen) hat eine Gesamtgröße von 63.235 m².

A 1.1.2.2 Im Sondergebiet „Fachmarktzentrum“ wird eine maximale Verkaufsflächenzahl (VKFZ max) von
0,316 festgesetzt (entspricht: 20.000 m² Verkaufsfläche/ 63.235 m²).

A 1.1.2.3 Im Sondergebiet „Fachmarktzentrum“ werden für die nicht zentrenrelevanten Kernsortimente
folgende maximale sortimentsbezogene Verkaufsflächenzahlen  (VKFZSortiment) festgesetzt:

a) Heimwerker- und Gartenbedarf max. 0,152 VKFZ (9.600 m² VKF)

b) Möbel max. 0,115 VKFZ (7.300 m² VKF)

c) Großteilige Camping- und Sportgeräte

(z.B. Boote, Fitnessgeräte, Surfbretter usw. ohne

kleinteilige Sportartikel und -bekleidung) max. 0,019 VKFZ (1.200 m² VKF)

d) Elektrogroßgeräte (sog. „Weiße Ware“) max. 0,016 VKFZ (1.000 m² VKF)

e) Teppiche, sonstige Bodenbeläge, Tapeten

und Matratzen max. 0,016 VKFZ (1.000 m² VKF)

f) Fahrräder und Fahrradzubehör max. 0,013 VKFZ (800 m² VKF)

g) Mopeds- und Motorräder max. 0,013 VKFZ (800 m² VKF)

h) Autoteile und -zubehör max. 0,008 VKFZ (500 m² VKF)

i) Babyausstattung (sog. „Hartwaren“ z.B.

Kinderwagen, Laufställe usw.; ohne Bekleidung,

Spielwaren, Möbel) max. 0,005 VKFZ (300 m² VKF)

A 1.1.2.4 Im Sondergebiet „Fachmarktzentrum“ werden für die zentrenrelevanten Kernsortimente folgende
maximalen sortimentsbezogenen Verkaufsflächenzahlen  (VKFZSortiment) festgesetzt:

a) Zooartikel, Tiernahrung max. 0,013 VKFZ (800 m² VKF)

b) Unterhaltungselektronik/-technik, Elektrowaren

(z.B. Multimedia, Computer, Hifi, Elektroartikel

Leuchten) und Fotoartikel, Optik max. 0,013 VKFZ (800 m² VKF)

c) Getränke (Gebinde und Kistenware) max. 0,013 VKFZ (800 m² VKF)

d) Einrichtungszubehör, Haus- und Heimtextilien max. 0,009 VKFZ (600 m² VKF)

A 1.1.2.5 Im Sondergebiet „Fachmarktzentrum“ sind je Einzelhandelsbetrieb auf bis zu 10 % der 
Verkaufsfläche, je Betrieb jedoch höchstens 800 m² Randsortimente zulässig.

Kernsortimente sind nicht gleichzeitig als Randsortimente zulässig.

A 1.1.3 Gastronomiebetriebe

Im Sondergebiet „Fachmarktzentrum“ sind Gastronomiebetriebe allgemein zulässig, sofern der
festgesetzte Geschossflächenfaktor eingehalten wird.

Der maximale Geschossflächenfaktor (GFF) gibt an, wie viel Quadratmeter Geschossfläche je
Quadratmeter Baugrundstücksfläche maximal zulässig ist.

Das gesamte maßgebliche Baugrundstück SO (Sondergebiet inklusive privater Verkehrsflächen
ohne private Grünflächen) hat eine Größe von 63.235 m².

Im Sondergebiet „Fachmarktzentrum“ wird für Gastronomiebetriebe ein maximaler 
Geschossflächenfaktor (GFF) von 0,032  festgesetzt (entspricht 2.000 m²/ 63.235 m²).

A 1.1.4 Ausnahmsweise zulässige ergänzende Nutzungen

Im Sondergebiet „Fachmarktzentrum“ können ausnahmsweise die nachfolgend genannten 
ergänzenden Nutzungen zugelassen werden, sofern die festgesetzten Geschossflächenfaktoren
eingehalten werden.

Der maximale Geschossflächenfaktor (GFF) gibt an, wie viel Quadratmeter Geschossfläche je
Quadratmeter Baugrundstücksfläche maximal zulässig ist.

Das maßgebliche Baugrundstück SO (Sondergebiet inklusive privater Verkehrsflächen ohne private
Grünflächen) hat eine Gesamtgröße von 63.235 m².

Im Sondergebiet „Fachmarktzentrum“ werden für die ergänzenden Nutzungen folgende maximalen
Geschossflächenfaktoren  (GFF)  festgesetzt:

a) untergeordnete Dienstleistungs- und

Gewerbebetriebe die ihre Leistungen

direkt für den Endverbraucher erbringen,

außer Bordelle und bordellähnliche Betriebe, max. 0,021 GFF (1.300 m² GF)

b) Tierarztpraxen max. 0,003 GFF (200 m² GF)

c) untergeordnete Anlagen für sportliche Zwecke max. 0,024 GFF (1.500 m² GF)

A 1.2 Gewerbegebiet (GE)  (§ 1 Abs. 5, 6 und 9 i. V. m. § 8 BauNVO)

A 1.2.1 Allgemein zulässige Nutzungen

Im Gewerbegebiet sind folgende Nutzungen allgemein zulässig:

• Gewerbebetriebe aller Art außer den unter Nr. A 1.2.3 genannten Betrieben,

• Lagerhäuser und öffentliche Betriebe,

• Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude

• Anlagen für sportliche Zwecke und

• Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und
Betriebsleiter.

A 1.2.2 Ausnahmsweise zulässige Nutzungen

Im Gewerbegebiet können folgende Nutzungen ausnahmsweise zugelassen werden:

• Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke sowie

• Untergeordnete Einzelhandelsnutzungen (abweichend von der Festsetzung A 1.2.3), wenn sie in
einem funktionalen Zusammenhang mit einem Gewerbebetrieb stehen, diesem gegenüber in
Grundfläche und Baumasse deutlich untergeordnet sind, und die Verkaufsfläche je
Gewerbebetrieb 100 m² nicht überschreitet.

A 1.2.3 Unzulässige Nutzungen

Im Gewerbegebiet sind folgende Nutzungen nicht zulässig:

• Vergnügungsstätten,

• Einzelhandelsbetriebe,

• Bordelle und bordellähnliche Betriebe,

• Lagerplätze und

• Tankstellen

A 1.3 Geräuschkontingentierung gemäß DIN 45691:2006- 12

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO)

Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der folgenden Tabelle
angegebenen Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 vom Dezember 2006, weder tags (6.00 h
bis 22.00 h) noch nachts (22.00 h bis 6.00 h) überschreiten.

Tabelle: Emissionskontingente tags und nachts in dB(A)/m²

Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens erfolgt nach DIN 45691:2006-12,
Abschnitt 5.

Maßgebliche Immissionspunkte sind die nächstgelegenen Wohnhäuser in den Wohngebieten im
Bereich der Leberstraße und der Rosenbrunnenstraße.

Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplans, wenn
der Beurteilungspegel Lr,j den Immissionsrichtwert an den maßgeblichen Immissionsorten um
mindestens 15 dB(A) unterschreitet (Relevanzgrenze).

Für schutzwürdige Nutzungen innerhalb der Gewerbegebiete gelten die Anforderungen der TA
Lärm vom 26. August 1998. Hierbei sind die Nacht-Immissionsrichtwerte nur dann anzuwenden,
wenn Schlaf- oder Kinderzimmer von Wohnungen im Einwirkungsbereich der zu beurteilenden
Anlage vorhanden sind.

A 2 Maß der baulichen Nutzung  (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 ff. BauNVO)

Das Maß der Nutzung richtet sich nach dem Planeintrag. Es wird festgesetzt durch die 
Grundflächenzahl (GRZ), die maximal zulässige Geschossfläche (GF max.) und die Höhe der
baulichen Anlagen.

A 2.1 Zulässige Grundflächenzahl (GRZ)   (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 19 Abs. 3 Satz 2 BauNVO)

Die festgesetzten privaten Grünflächen und die festgesetzten privaten Verkehrsflächen sind 
Bestandteil des für die Ermittlung der zulässigen Grundflächenzahl maßgeblichen Baugrundstücks
i. S. d. § 19 Abs. 3 BauNVO.

A 2.2 Maximal zulässige Geschossfläche (GF max.)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 20 Abs. 1 und 3 BauNVO)

Die maximal zulässigen Geschossflächen werden gemäß Planeintrag für die beiden Baugebiete in
der Summe festgesetzt. Die maximal zulässige Geschossfläche ist gem. § 20 BauNVO zu ermitteln.

A 2.3 Gebäudehöhen  (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 18 BauNVO)

In der Planzeichnung sind die Höhen der baulichen Anlagen und der Nebenanlagen als maximale
Gebäudehöhen und Mindesthöhen in Metern über Normalnull festgesetzt.

Durch Gebäude einschließlich Solaranlagen und Technikaufbauten sowie die Nebenanlagen dürfen
die in der Planzeichnung angegebenen maximalen Gebäudehöhen nicht überschritten werden.

Bezugspunkt für die Mindesthöhe eines Gebäudes ist die Wandhöhe i. S. d. § 5 LBO BW. Die
Maximalhöhe bezieht sich auf die Firsthöhe.

Bei Dächern mit einer Dachaufkantung (Attika) darf die Außenwand den höchsten Punkt der 
Dachhaut um maximal 1,5 Meter überragen.

A 2.4 Höhe Fahnenmasten  (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 18 BauNVO)

Die Fahnenmasthöhe darf 115,5 m ü. NN nicht überschreiten.

A 3 Abstandsfläche „Pylon“  (§ 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB)

Für die Werbeanlage „Pylon“ wird abweichend von den bauordnungsrechtlichen Bestimmungen ein
reduzierter Abstand von 1,00 m gegenüber dem westlich angrenzenden Gebäude festgesetzt.

A 4 Nebenanlagen  (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 14 BauNVO)

A 4.1 Nebenanlage „Pylon“ (N 1)

Auf der Fläche N 1 ist eine Werbeanlage in Form eines Pylons zulässig. Auf die 
Gestaltungsvorgaben der örtlichen Bauvorschriften wird verwiesen.

A 4.2 Nebenanlagen „Stelen“ (N 2 + N 3)

Auf den Flächen N 2 und N 3 ist jeweils eine Gemeinschaftswerbeanlage zulässig. Auf die 
Gestaltungsvorgaben der örtlichen Bauvorschriften wird verwiesen.

A 4.3 Sonstige Nebenanlagen

Nebenanlagen nach § 14 Abs. 2 BauNVO sind im gesamten Geltungsbereich zulässig.

Darüber hinaus sind Nebenanlagen außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen mit 
Ausnahme von Einkaufswagensammelständen nicht zulässig.

A 5 Stellplätze  (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 12 BauNVO)

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind nur nicht überdachte Stellplätze zulässig.

A 6 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege un d zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft  (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

A 6.1 Maßnahmenfläche (M 1)

Die Fläche ist als Wiesen/ Staudenflur auszubilden. Die Fläche ist in Abstimmung mit dem 
Grünflächenamt der Stadt Weinheim einmal pro Jahr zu mähen, das Mähgut ist abzufahren. Der
Anteil der Wiesen- und Krautflächen muss mindestens 30 % der Fläche M 1 betragen. 
Standortfremde Gehölze sind zu entfernen.

Die Anpflanzung von standortgerechten, hochstämmigen Laubbäumen auf der Fläche ist zulässig.
Die Bäume müssen bei der Pflanzung einen Stammumfang von mindestens 16-18 cm, gemessen
in 1 m Höhe, und einen Kronenansatz in Höhe von 2 m haben sowie mindestens drei Mal verpflanzt
worden sein.

A 6.2 Maßnahmen auf privaten Grünflächen

Die festgesetzten privaten Grünflächen sind gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten. Die Flächen
sind als Rasenfläche einzusäen und dauerhaft zu unterhalten. Mindestens 10 % der Flächen sind
mit standortgerechten Sträuchern zu bepflanzen (vgl. Pflanzempfehlung - Hinweis D 2).

Diese Festsetzung gilt nicht für die Maßnahmenfläche M 1.

A 6.3 Herstellung, Pflege und Ersatz von Pflanzungen

Alle Bepflanzungen sind fachgerecht durchzuführen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten.

A 6.4 Oberflächenbefestigung

A 6.4.1 Alle befestigten, nicht überdachten Flächen der Baugrundstücke sowie private Stellplätze sind
wasserundurchlässig mit einem Abflussbeiwert von mindestens 0,9 auszuführen. Eine Versickerung
ist nicht zulässig.

A 6.4.2 Von den Festsetzungen unter A 6.4.1 kann ausnahmsweise abgewichen werden, wenn 
nachgewiesen wird, dass keine Bodenverunreinigungen vorliegen, ein Bodenaustausch 
vorgenommen wird oder sichergestellt ist, dass vorhandene Bodenverunreinigungen nicht 
mobilisiert werden.

A 7 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege un d zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft mit 
Pflanzbindungen  (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB, § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

A 7.1 Baumpflanzungen entlang der B 3

A 7.1.1 Anzahl und Art

An den in der Planzeichnung entlang der Bergstraße dargestellten Baumstandorten sind 
standortgerechte, hochstämmige, blütenreiche Laubbäume (vgl. Pflanzempfehlung - Hinweis D 2)
zu pflanzen. Die Baumreihe entlang der Bergstraße ist durchgehend aus einer Baumart 
zusammenzusetzen.

A 7.1.2 Standorte

Zur Anpassung an die örtlichen Standortverhältnisse sind längs der Parallele zur Straßenachse
der B3 geringfügige Abweichungen von den dargestellten Standorten bis zu 2,0 m zulässig. Die
Gesamtzahl und der regelmäßige Abstand sind beizubehalten.

A 7.1.3 Pflanzqualität

Die Bäume müssen bei der Pflanzung einen Stammumfang von mindestens 18 bis 20 cm, 
gemessen in 1 m Höhe, einen Kronenansatz in Höhe von 2,5 m haben sowie mindestens drei Mal
verpflanzt worden sein.

A 7.2 Baumpflanzungen im Bereich von privaten Grunds tücken

Die für die Anzahl der Baumpflanzungen im Bereich von privaten Grundstücken maßgebliche
Grundstücksfläche ermittelt sich aus der Summe der Baugebietsflächen, der privaten Grünflächen
und der privaten Verkehrsflächen.

A 7.2.1 Anzahl und Art

Je 450 m² angefangener Grundstücksfläche ist mindestens ein standortgerechter, hochstämmiger
Laubbaum zu pflanzen (vgl. Pflanzempfehlung - Hinweis D 2).

A 7.2.2 Standorte

Davon ist im Bereich zwischen den Baufenstern und der östlich gelegenen B 3 je acht Stellplätze
ein Baum in direkter Zuordnung zu den Stellplätzen zu pflanzen.

Davon abweichend dürfen die für die erste Stellplatzreihe vor den Gebäuden festgesetzten Bäume
auch an anderer Stelle gepflanzt werden.

A 7.2.3 Ergänzende Baumpflanzungen auf privaten Grundstücken

Zusätzlich zu den unter A 7.2.1 festgesetzten Bäumen ist je 181 m² angefangener
Grundstücksfläche mindestens ein standortgerechter, hochstämmiger Laubbaum zu pflanzen (vgl.
Pflanzempfehlung - Hinweis D 2).

Die zusätzlichen Baumpflanzungen können entfallen, wenn der naturschutzrechtliche Ausgleich
über Dach- und Fassadenbegrünungen auf dem gleichen, maßgeblichen Grundstück erbracht wird.

Dabei gilt:

• je vollständige 52 m² Dachbegrünung darf die Anzahl der Bäume um einen Baum verringert
werden.

• je vollständige 144 m² Fassadenbegrünung darf die Anzahl der Bäume um einen Baum
verringert werden.

A 7.2.4 Pflanzqualität

Die Bäume müssen bei der Pflanzung einen Stammumfang von mindestens 16-18 cm, gemessen
in 1 m Höhe, einen Kronenansatz in Höhe von 2 m haben sowie mindestens drei Mal verpflanzt
worden sein.

 

A 7.3 Dachbegrünung

Flachdächer und flach geneigte, nicht verglaste Dächer bis max. 12° Dachneigung sind extensiv mit 
standortgerechten Pflanzen zu begrünen (vgl. Pflanzempfehlung - Hinweis D 2) und dauerhaft zu 
unterhalten, wobei die Stärke des Vegetationssubstrats mindestens 8 cm betragen muss.

Die zu begrünende Dachfläche darf durch die von Solaranlagen überdeckte Fläche um nicht mehr 
als 20 % je Gebäude reduziert oder überdeckt werden.

Die zu begrünende Dachfläche darf durch die von Technikaufbauten überdeckte Fläche um nicht  mehr 
als 6 % je Gebäude reduziert werden.

A 7.4 Fassadenbegrünung

Der Bahnstrecke zugewandte Gebäudefassaden sind zu mindestens 50 % der begrünbaren 
Wandfläche eines Gebäudes mit standortgerechten Schling-, Rank- oder Kletterpflanzen zu begrünen 
(vgl. Pflanzempfehlung - Hinweis D 2).

Die begrünbare Wandfläche errechnet sich aus der Fassadenfläche abzüglich der Flächen der 
Wandöffnungen und deren allseitigen Randflächen in einer Breite von 0,5 m (siehe Systemskizze).

Systemskizze: begrünbare Wandfläche

Vollständig verglaste Fassaden sind nicht zu begrünen und gehen nicht in die Berechnung der 
begrünbaren Wandfläche ein.

Die Pflanzen müssen bei der Pflanzung als Containerware mindestens zwei Triebe mit einer Länge 
von 60 - 100 cm aufweisen und mindestens zwei Mal verpflanzt sein.

A 7.5 Herstellung, Pflege und Ersatz von Pflanzungen

Alle Bepflanzungen nach den Festsetzungen sind fachgerecht durchzuführen, zu pflegen und 
dauerhaft zu erhalten.

A 8 Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltun g von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

Erfolgte Anpflanzungen (Festsetzungen A 6.1, A 6.2 und A 7.1 bis 7.4) unterliegen der Bindung 
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB. Ausgefallene Gehölze, Kletterpflanzen und Bäume sind in der 
nächsten Pflanzperiode gleichartig zu ersetzen.

A 9 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte  (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

A 9.1 Entwässerungsleitung

Die Fläche L 1 ist mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten des zuständigen
Versorgungsträgers zu belasten.

A 9.2 Barbarasteg

Die Fläche F 1 ist mit einem Geh- und Fahrrecht zur Brückenunterhaltung zugunsten des 
Straßenbaulastträgers der Brücke zu belasten.

A 9.3 Zeppelinbrücke

Die Fläche F 2 ist mit einem Geh- und Fahrrecht zur Brückenunterhaltung zugunsten des 
Straßenbaulastträgers der Brücke zu belasten.

A 10 Bauliche und sonstige technische Vorkehrungen z ur Vermeidung 
oder Minderung von schädlichen Umwelteinwirkungen i .S.d. 
Bundesimmissionsschutzgesetzes  (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Lärmpegelbereiche nach DIN 4109

Bei der Errichtung von Gebäuden mit schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen sind zum Schutz vor 
Straßen- und Schienenverkehrslärmeinwirkungen die Außenbauteile entsprechend den Anforderungen 
der DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau - Anforderungen und Nachweise" vom November 1989 
auszubilden. Grundlage hierzu bilden die Lärmpegelbereiche, die gemäß Tab. 8 der DIN 4109 den im 
Plan gekennzeichneten Maßgeblichen Außenlärmpegeln wie folgt zugeordnet sind:

Die erforderlichen Luft-Schalldämm-Maße der Außenbauteile sind in Abhängigkeit von der 
Raumnutzungsart und Raumgröße im Baugenehmigungsverfahren gemäß DIN 4109 nachzuweisen.

Da die o. g. Lärmpegelbereiche für den aus schalltechnischer Sicht ungünstigsten Fall:

- freie Schallausbreitung

- Immissionshöhe 5 m über Gelände

ermittelt wurden, kann von dieser Festsetzung gemäß § 31 Abs. 1 BauGB ausnahmsweise abgewichen
werden, wenn im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht wird, dass im Einzelfall z. B. durch
Gebäudeabschirmung geringere Lärmpegelbereiche an den Fassaden anliegen. Die Anforderungen an
die Schalldämmung der Außenbauteile können dann entsprechend den Vorgaben der DIN 4109 
reduziert werden.

A 11 Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stü tzmauern zur 
Herstellung des Straßenkörpers  (§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB)

A 11.1 Innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten „Fläche für Aufschüttungen, Abgrabungen und 
Stützmauern zur Herstellung des Straßenkörpers“ sind die zur Herstellung und statischen Absicherung 
des Straßenbaukörpers erforderlichen unter- und oberirdischen Stützbauwerke, Abgrabungen und/oder
Aufschüttungen sowie Anlagen der Straßenbeleuchtung auf den privaten Grundstücken zulässig und zu
dulden.

A 11.2 Innerhalb eines 5 m breiten Streifens entlang der Bergstraße (B3) und der Gewerbestraße, gemessen 
ab Straßenbegrenzungslinie sind die zur Herstellung und statischen Absicherung des 
Straßenbaukörpers erforderlichen unter- und oberirdischen Stützbauwerke, Abgrabungen und/oder 
Aufschüttungen sowie Anlagen der Straßenbeleuchtung auf den privaten Grundstücken zulässig und zu
dulden.

B Örtliche Bauvorschriften
B 1 Dächer und Fassaden  (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

B 1.1 Dachform und -neigung

Zulässig sind Flachdächer und flach geneigte Dächer mit einer Neigung bis max. 12°.

Ausnahmsweise sind für untergeordnete Lichtbänder und Belichtungskuppeln Dachneigungen von
bis zu 45° zulässig, wenn damit die max. zulässige Gebäudehöhe nicht überschritten wird.

Ausnahmsweise sind Glasdächer in Form aneinander gereihter Lichtbänder mit Dachneigungen
bis 45° zulässig, wenn damit die max. zulässige Geb äudehöhe nicht überschritten wird.

B 1.2 Dachaufbauten / Dachgestaltung

Dachaufbauten (Solaranlagen und Technikaufbauten) sowie Lichtbänder und Belichtungskuppeln
müssen einen Abstand von mindestens 1,50 m von den Außenkanten des jeweiligen Gebäudes
einhalten.

Alle für die Belichtung darunterliegender Räume vorgesehenen Dachflächenteile (Glasdächer,
Oberlichter, Lichtbänder, Lichtkuppeln etc.) dürfen im

• Baufeld A einen Anteil von max. 40%,

• Baufeld B einen Anteil von max. 20%,

• Baufeld C einen Anteil von max. 20%

• Baufeld D einen Anteil von max. 20% und im

• GE einen Anteil von max. 20%

der Dachflächen nicht überschreiten.

Technikaufbauten auf dem Dach sind einzuhausen.

Solaranlagen müssen blendfrei für die umgebende Bebauung sowie den Straßenverkehr sein.

B 1.3 Fassaden

Fassaden von Gebäuden mit einer Länge von mehr als 30 m sind in Abschnitte von jeweils 
maximal 20 m zu gliedern (zum Beispiel mit Hilfe von Pfeilern, Gebäudevorsprüngen u. ä.).

B 2 Werbeanlagen  (§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO)

B 2.1 Werbeanlagen sind so zu gestalten und anzubringen, dass durch sie weder der Gesamteindruck
der betroffenen baulichen Anlage noch das Ortsbild beeinträchtigt wird. Mehrere Werbeanlagen an
einer baulichen Anlage sind nach einer gemeinsamen Konzeption zu gestalten und in Stil, Größe,
Farbe und Proportion aufeinander abzustimmen.

B 2.2 Werbeanlagen sind ausschließlich zum Zwecke der Eigenwerbung der im Geltungsbereich 
ansässigen Betriebe am Ort der Leistung zulässig.

B 2.3 Werbeanlagen sind oberhalb des Daches bzw. der Attika unzulässig.

B 2.4 Die Beleuchtung muss blendfrei sein. Unzulässig sind Werbeanlagen mit Blink-, Lauf- und 
Wechselschaltung sowie akustischen Effekten.

vertreten durch: Dipl.-Ing. Peter Fischer, Stadtplaner und Architekt SRL / Feldbergstraße 18 - 20, 68163 Mannheim
arge.weinheim@stadtplanungfischer.de
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Verfahren

Übersichtskarte o. M.

Aufstellung Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 101 wurde beschlossen am 24.04.2002
(§ 2 Abs. 1 BauGB)

Die Fortführung des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplans
Nr. 101 unter der neuen Nr. 1/01-09 im beschleunigten Verfahren
nach § 13a BauGB wurde beschlossen am 08.07.2009

Die Fortsetzung des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes
Nr. 1/01-09 im Regelverfahren einschließlich Umweltprüfung wurde
beschlossen am 21.04.2010

Der Beschluss über die Fortsetzung wurde ortsüblich bekannt gemacht am 24.04.2010

Frühzeitige Beteiligung der Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte in der Zeit vom 03.05.2010 bis 04.06.2010
Öffentlichkeit  
(§ 3 Abs. 1 BauGB)

Frühzeitige Beteiligung der    Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange,
Behörden und sonstigen Träger die durch die Planung berührt werden können, wurden zur Äußerung
öffentlicher Belange aufgefordert mit Schreiben vom 28.04.2010
(§ 4 Abs. 1 BauGB)

Die Frist zur Abgabe einer Stellungnahme lief vom 28.04.2010 bis 04.06.2010

Öffentliche Auslegung des Dem Entwurf des Bebauungsplans und dem Entwurf der örtlichen
Entwurfs Bauvorschriften wurde zugestimmt und deren öffentliche Auslegung
(§ 3 Abs. 2 BauGB) beschlossen am  16.11.2011

Die Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplans und des Entwurfs
der örtlichen Bauvorschriften wurde ortsüblich bekannt gemacht am  19.11.2011

Die Bürgerinformationsveranstaltung erfolgte am 13.12.2011

Die öffentliche Auslegung erfolgte in der Zeit vom 29.11.2011 bis 05.01.2012

Beteiligung der Behörden und  Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden
sonstigen Träger öffentlicher zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert mit Schreiben vom 17.11.2011
Belange 
(§ 4 Abs. 2 BauGB) Die Frist zur Abgabe einer Stellungnahme lief vom 17.11.2011 bis 05.01.2012

Abwägung und Satzung Die fristgemäß vorgebrachten Äußerungen und Stellungnahmen
(§ 1 Abs. 7 und § 10 Abs. 3 der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger
 BauGB, § 4 GemO) öffentlicher Belange wurden durch den Gemeinderat geprüft und

ein Beschluss über die Behandlung der Stellungnahmen gefasst
(Abwägung). am   25.04.2012

Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften wurden
durch den Gemeinderat als Satzung beschlossen am   25.04.2012

Ausfertigung Dieser Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften, bestehend
aus der Planzeichnung und den textlichen Inhalten, ist nach dem
Willen des Gemeinderats zu Stande gekommen.

Weinheim, 27.04.2012

gez.
 Bernhard

Oberbürgermeister

Inkraftreten
(§ 10 Abs. 3 BauGB, § 4 GemO) Der Satzungsbeschluss wurde ortsüblich bekannt gemacht am 15.06.2012

Damit sind der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften
in Kraft getreten. Bestehende Bebauungspläne bzw. Satzungen
gemäß §§ 34 und 35 BauGB werden innerhalb des Geltungsbereichs
aufgehoben.

Das Ergebnis der Abwägung wurde den Privaten aus der Öffentlichkeit,
die Stellungnahmen vorgebracht haben, mitgeteilt mit Schreiben vom 08.05.2012

Rechtsgrundlagen

• Baugesetzbuch (BauGB)  in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414),

zuletzt geändert am 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509)

• Baunutzungsverordnung (BauNVO)  in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990

(BGBl. I S. 132), zuletzt geändert am 22.04.1993 (BGBl. I S. 466)

• Planzeichenverordnung (PlanzV)  in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58)  

zuletzt geändert am am 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509)

• Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO)  in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. S. 357), in Kraft getreten am 01.03.2010

• Gemeindeordnung für das Land Baden-Württemberg (GemO)  in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 582, ber. 698), 

zuletzt geändert am 25.01.2012 (GBl. S. 65, 68)

Katastergrundlagen

(§ 1 Abs. 2 PlanzV) Die Kartengrundlage stimmt mit der Katastergrundlage zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses überein. Stand 
27.10.2011. Die in der Planzeichnung grau dargestellten Linien (neue Verkehrsführung, Böschungen, Gehölze, etc.)
sind nicht Bestandteil des amtlichen Katasters.

gez.

 Meske

Stadtvermessungsoberrat

B 2.5 Im Plangebiet sind nur die nachfolgend abschließend genannten Werbeanlagen zulässig:

B 2.5.1 Werbeanlagen auf den Fassadenflächen

Auf Fassaden, die der Bergstraße (B3) zugewandt sind, sind flächige Werbeanlagen zulässig.

Die Summe der Ansichtsflächen von Werbeanlagen an Fassaden darf 10 % der Fassadenflächen, 
die der Bergstraße (B3) zugewandt sind, nicht überschreiten. Die Fläche von Schriftzügen aus 
Einzelbuchstaben ist nach den Außenmaßen des gesamten Schriftzuges zu ermitteln.

B 2.5.2 Pylon

Auf der Fläche N 1 ist eine Werbeanlage in Form eines Pylons für die im Baufeld A angesiedelten 
Betriebe zulässig.

Am Pylon sind drei gleichgroße, regelmäßig angeordnete Werbetafeln mit jeweils max. 15 m² 
zulässig. Auf jeder dieser Werbetafeln ist die Bewerbung jeweils eines Betriebes zulässig.

B 2.5.3 Gemeinschaftswerbeanlagen (Stelen)

Auf den Flächen N 2 und N 3 ist jeweils eine frei stehende Gemeinschaftswerbeanlage der im 
Plangebiet ansässigen Betriebe mit maximal 2 m Breite zulässig.

B 2.5.4 Fahnen

Innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche sind insgesamt 15 Fahnenmasten mit einer 
Tuchfläche von je maximal 10 m² zulässig.

Zusätzliche Fahnen sind zulässig, wenn Werbetafeln gem. B 2.5.5 entfallen. Dabei dürfen je nicht 
aufgestellter Werbetafel zwei zusätzliche Fahnenmasten aufgestellt werden.

B 2.5.5 Werbetafeln

Es sind maximal 10 Werbetafeln mit zusammen nicht mehr als 16 Ansichtsflächen zulässig. 
Zulässige Ansichtsflächen sind Vorder- und Rückseiten der Werbetafeln.

Die Größe der Einzeltafeln beträgt max. 12 m². Die Werbeanlagen sind in Längsrichtung zur B 3 zu 
errichten. Werbetafeln können auch an Einkaufswagenboxen platziert werden, in diesem Fall ist 
eine Querausrichtung zur B 3 zulässig.

B 2.6 Ausnahmen

Ausnahmen von den örtlichen Bauvorschriften der Ziffern B 2.5.1 bis B 2.5.5 können zugelassen 
werden, wenn sie mit öffentlichen Belangen vereinbar und aus besonderen städtebaulichen 
Gründen erforderlich sind. Dabei sind insbesondere die unter Ziffer B 2.1 genannten allgemeinen 
Gestaltungsgrundsätze zu beachten.

B 3 Einfriedungen  (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

Einfriedungen an öffentlichen Verkehrsflächen

Einfriedungen an öffentlichen Verkehrsflächen (Straßenbegrenzungslinie) sind nur als Zäune mit 
einer Höhe von max. 1,2 m zulässig.

Einfriedungen zur Bahn

Entlang der Bahnlinie sind Einfriedungen bis zu einer Höhe von 1,8 m zulässig.

B 4 Freileitungen  (§ 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO)

Im Plangebiet sind keine Freileitungen zulässig.

B 5 Ordnungswidrigkeiten  (§ 75 Abs. 3 Nr. 2 und 4 LBO)

Zuwiderhandlungen gegen eine oder mehrere der genannten örtlichen Bauvorschriften sind 
Ordnungswidrigkeiten und können gemäß § 75 Abs. 4 LBO mit einer Geldbuße bis zu 50.000 € 
geahndet werden.

Ordnungswidrig im Sinne des § 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer 
oder mehreren dieser örtlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt.

C Kennzeichnungen
C 1 Kennzeichnung von Flächen, deren Böden erheblich  mit 

umweltgefährdenden Stoffen belastet sind  (§ 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB)

Das gesamte Flurstück Nr. 1281/27 (ehemaliges Grundstück der Bahn) ist erheblich mit 
umweltgefährdenden Stoffen belastet. Im Einzelnen sind auf dem Flurstück im Altlastenkataster 
folgende Altstandorte eingetragen:

- Objekt-Nr. 04959-000, AS „DB-Fläche, Kfz-Betriebswerk“ (DB-Nr. 7049-01-008-00)

- Objekt-Nr. 04960-000, AS „DB-Fläche, Schrotthandel Brockenbauer“ (DB-Nr. 7049-01-009-00)

- Objekt-Nr. 04962-000, AS „DB-Fläche, Kfz-Werkstatt Brenner“ (DB-Nr. 7049-01-011-00)

- Objekt-Nr. 05844-000, AS „DB-Fläche, Containerdienst Fa. K. Hühn“ (DB-Nr. 7049-01-012-00)

- Objekt-Nr. 04963-000, AS „DB-Fläche, Mineralölvertrieb Rhenania“ (DB-Nr. 7049-01-013-00)

- Objekt-Nr. 05839-000, AS „DB-Fläche, Baustoffhandel Webau“ (DB-Nr. 7049-01-016-00)

- Objekt-Nr. 04975-000, AS „DB-Fläche, Schrottplatz Hühn, Bergstr. 5/2“ (DB-Nr. 7049-01-017-00)

- Objekt-Nr. 05840-000, AS „DB-Fläche, Güterbahnhof Ladestraße“ (DB-Nr. 7049-01-Ladestraße)

- Objekt-Nr. 04969-000, AS „DB-Fläche, Gebäude der ehem. Fahrleitungskolonne, Bergstr. 5“ (DB-Nr.
7049-01-018-00)

- Objekt-Nr. 04977-000, AS „DB-Fläche, Schrottplatz Hühn, Bergstr. 5/2“ (DB-Nr. 7049-01-015-00)

- Objekt-Nr. 05054-000, AS „DB-Fläche, Eigenverbrauchstankstelle Fa. Henkel Transporte“ (DB-Nr.
7049-01-014-00)

- Objekt-Nr. 04961-000, AS „DB-Fläche, Spedition Busch, Weinheim“ (DB-Nr. 7049-01-010-00)

- Objekt-Nr. 04958-000, AS „DB-Fläche, Werkstatt und Müllgrube, Weinheim“ (DB-Nr. 7049-01-007-00)

- Objekt-Nr. 05841-000, AS „DB-Fläche, Güterbahnhof, Gleisbereich“ (DB-Nr. 7049-01-Gleisbereich)

Für alle Altstandorte wurden orientierende Untersuchungen bzw. Detailuntersuchungen durchgeführt 
und dabei künstliche schadstoffhaltige Auffüllungen sowie Schadensbereiche festgestellt. Eine 
Entsorgungsrelevanz wurde für alle Altstandorte festgestellt.

Für alle Altstandorte wird bei der geplanten vollständigen Versiegelung von der Unteren 
Bodenschutzbehörde derzeit jedoch kein weiterer Handlungsbedarf gesehen. Allerdings sind die 
Flächen bei einer Nutzungsänderung - auch bei kleinteiligen Entsiegelungsmaßnahmen - neu zu 
bewerten. Im Bereich von Baumscheiben und geplanten Grünflächen ist der Boden daher großräumig 
auszuheben und durch unbelastetes Bodenmaterial zu ersetzen.

Aufgrund dieser Bewertung wurde das gesamte Flurstück in der Planzeichnung als eine belastete 
Fläche gekennzeichnet. Auf die Darstellung der Einzelflächen wurde verzichtet.

Alle Bau- und Pflanzmaßnahmen sowie sonstigen Arbeiten, die einen Eingriff in den Boden im Bereich 
der gekennzeichneten altlastenverdächtigen Fläche erfordern, sind durch einen in der 
Altlastenbeseitigung erfahrenen Gutachter zu begleiten. Ggf. sind Arbeitsschutzmaßnahmen 
erforderlich. Entsorgungsrelevanter Bodenaushub ist ordnungsgemäß zu entsorgen.

Vor Beginn der Bautätigkeit ist der Bodenschutzbehörde und Abfallrechtsbehörde des Landratsamtes 
des Rhein-Neckar-Kreises ein Sanierungs- und Entsorgungskonzept zur Prüfung und Zustimmung 
vorzulegen.

D Hinweise

SD-Nr.: GR/037/12

D 1 Einsichtnahme von DIN-Normen
DIN-Normen, auf die in den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes verwiesen wird, können
in der Stadtbibliothek Weinheim (Luisenstraße 5/1, Weinheim) eingesehen werden.

D 2 Pflanzempfehlung

Baumpflanzungen

Als hochstämmige, großkronige, standortgerechte Bäume werden folgende Arten empfohlen:

Acer platanoides in den Sorten Spitzahorn

„Cleveland”, „Columnare” und „Olmstedt”

Acer campestre Sorte „Elsrijk“ Feldahorn

Alnus cordata Italienische Erle

Carpinus betulus Hainbuche

Corylus colurna Baumhasel

Liquidambar styraciflua Amberbaum

Liriodendron tulipifera Tulpenbaum*

Prunus sargentii Bergkirsche*

Sophora japonica in Sorten Schnurbaum*

Tilia europaea Sorte „Pallida“ Kaiserlinde

Die mit * gekennzeichneten Arten werden als standortgerechte, blütenreiche Laubbäume für die
Pflanzung entlang der Bergstraße (B3) empfohlen.

Strauchpflanzungen

Für die Strauchpflanzungen werden folgende Arten empfohlen:

Carpinus betulus Hainbuche

Cornus sanguinea Roter Hartriegel

Corylus avellana Haselnuss

Crataegus monogyna Eingriffeliger Weißdorn

Euyonymus europaea Pfaffenhütchen

Ligustrum vulgare Liguster

Sambucus nigra Schwarzer Holunder

Viburnum opulus Weißer Schneeball

Fassadenbegrünung

Für die Fassadenbegrünung werden folgende Arten empfohlen:

Aristolochia macrophylla Pfeifenwinde

Actinidia in Arten Strahlengriffel

Lonicera in Arten Geißblatt

Polygonum aubertii Schlingknöterich

Wisteria in Arten Blauregen

Clematis in Sorten Kletterrebe

Rosa in Sorten Kletterrose

Dachbegrünung

Für die Dachbegrünung werden folgende Arten empfohlen:

Calamintha nepeta nepeta Steinquendel

Cerastium tomentosum Filziges Hornkraut

Dianthus deltoides in Sorten Heidenelke

Geranium in Arten und Sorten Storchschnabel

Hypericum polyphyllum Johanniskraut

Origanum vulgare Majoran

Sedum in Sorten Mauerpfeffer

Thymus serpyllum in Sorten Thymian

Carex montana Segge

Festuca ovina Schafschwingel

Festuca cinera Blauschwingel

D 3 Leitungsschutzmaßnahmen
Tiefwurzelnde Bäume müssen lt. DIN 18920 und den technischen Richtlinien GW 125 einen
Mindestabstand von 2,50 m zu Ver- und Entsorgungsleitungen aufweisen. Wird dieser Abstand
unterschritten, so sind die Versorgungsleitungen gegen Wurzeleinwirkungen zu sichern.

Pflanzmaßnahmen im Nahbereich zu Versorgungsleitungen sind mit dem Versorgungsträger
abzustimmen.

D 4 Pflanz- und Pflegehinweise
Alle Anpflanzungen sollen gemäß DIN 18916 „Pflanzen und Pflanzarbeiten“ (Beuth-Verlag, August
2002) und DIN 18917 „Rasen und Saatarbeiten“ (Beuth-Verlag, August 2002) und gemäß DIN 18919
„Entwicklungs- und Unterhaltungspflege von Grünflächen“ (Beuth-Verlag, August 2002) ausgeführt
werden.

Zur Pflanzung der Bäume entlang der B 3 sowie im Stellplatzbereich sind die technischen Hinweise
der FLL „Empfehlungen Baumpflanzungen - Teil 2“ (Ausgabe 2010) vor Abschluss der
tiefbautechnischen Erschließungsarbeiten zu berücksichtigen.

Die Dachbegrünung soll gemäß der „Richtlinie für die Planung, Ausführung und Pflege von
Dachbegrünungen“ der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.
(Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V., Bonn 2002) ausgeführt
werden.

Die Fassadenbegründung soll gemäß der „Richtlinie zur Planung, Ausführung und Pflege von
Fassadenbegrünungen mit Kletterpflanzen“ der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung
Landschaftsbau e.V. (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V., Bonn
2000) ausgeführt werden.

D 5 Archäologische Denkmalpflege
Beim Vollzug der Planung können bisher unbekannte Funde entdeckt werden. Diese sind
unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde oder der Stadt anzuzeigen. Der Fund und die
Fundstelle sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu
erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist.

Auf die Androhung von Ordnungswidrigkeiten nach § 33 Denkmalschutzgesetz wird verwiesen.

Es wird nachrichtlich auf die Meldepflicht von Bodenfunden gem. § 20 (Denkmalschutzgesetz)
hingewiesen.

D 6 Kampfmittel
Nach einer Auswertung vorhandener Luftbilder durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-
Württemberg lag im Bereich des Plangebietes ein Bombentrichter. In der Umgebung sind weitere
Bombentrichter vermerkt. Daher kann das Vorhandensein von Bombenblindgängern oder sonstigen
Kampfmitteln auf dem Gelände nicht ausgeschlossen werden. Im Vorfeld der Umsetzung sind
entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

D 7 Altlasten
Altlasten sind außerhalb der entsprechend gekennzeichneten Bereiche im Plangebiet nicht bekannt.
Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist auf sensorische
Auffälligkeiten zu achten. Werden diese festgestellt, ist umgehend die Untere Bodenschutzbehörde zu
informieren.

D 8 Schalldämmende Lüftungseinrichtungen
Aufgrund der Verkehrslärmeinwirkungen wird empfohlen, in schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen
schalldämmende Lüftungseinrichtungen vorzusehen. Auf dezentrale schallgedämmte Lüftungsgeräte
kann verzichtet werden, wenn die Gebäude mit einer zentralen Lüftungsanlage ausgestattet sind und
hierdurch ein ausreichender und schallgedämmter Luftaustausch gewährleistet ist.

D 9 Erschütterungs-, Körperschalleinwirkungen auf da s Plangebiet
Durch den Eisenbahnverkehr kann es zu Erschütterungs- und Körperschalleinwirkungen auf das
Plangebiet kommen. Im Rahmen der Ausführungsplanung können ggf. erforderliche
schwingungsmindernde Maßnahmen für die geplanten Gebäude vorgesehen werden, um die
Anforderungen der DIN 4150-2 und DIN 4150-3 /14/ an den Erschütterungsschutz im Bauwesen zu
erfüllen (z. B. elastische Entkopplung der Fundamente).


